
Stadtverwaltung Wittstock/Dosse 
Amt: Bauamt 
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Antrag auf Zustimmung zu: einer über-!außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung 

HH-Jahr: 2020 Produkt: 211130 Produktbezeichnung: Waldring- Grundschule 
Konto': 521101 Kontobezeichnung: Besondere Unterhaltungsaufwendungen (geförderte 

Maßnahme KLnvFG2) 
Investitionsnummer und  -position:  
' M Inves56onen das Rnanzavszmungskonto angeben! 

Ansatz 316.000,00 € 

+ Haushaltsrest aus Vorjahr HV 4.962,91€ 

+ Sollübertrag (Unechte Deckung) UD € 

+ Sollübertrag (Echte Deckung)  ED  € 

+ ÜPI./apl. Bewilligung UA € 

- Deckung für Üpl./apl. UA € 

- Sperre  SP  € 

= Gesamtermächtigung 320.962,91 € 

- Angeordnet 47.793,50 € 

- Vormerkungen € 

- Noch bestehender Bedarf 423.169,41€ 

Voraussichtlicher Gesamtbedarf 470.962,91€ 

= benötigte Mehraufwendung/-auszahlung 150.000,00 € 

beantragt werden 150.000,00 € 

Beqründung:  

Im Zuge diverser Objektbegehungen musste festgestellt werden, dass die Flucht- und Rettungswegsituation des Objektes nicht den 
bauordnungsrechtlichen Anforderungen eines Sonderbaues genügen. Dementsprechend wurde ein Fachplaner zur Erstellung eines 
ganzheitlichen Brandschutzkonzeptes beauftragt. 

Mehrkosten: Brandschutzkonzept - 9.603,66 € 

Mit der Erstellung des Brandschutzkonzeptes wurden folgende gravierende Missstände festgestellt: 
1. Die vorhandenen Stahlbetondecken des Schulgebäudes sind hochfeuerhemmend (F60) hergestellt. Damit erfüllen diese nicht die 
Anforderung gemäß Bbg BO § 31 in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 =feuerbeständig (F90). 
2. Die Schulbaurichtlinie gibt vor, dass jeder Unterrichtsraum im selben Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige 
Rettungswege besitzen muss. Beide Rettungswege müssen baulich gesichert sein. Dies ist in der Waldring-Grundschule nicht 
gegeben. Der erste Rettungsweg aus den Unterrichtsräumen führt aus dem direkt angrenzenden Treppenraum ins Freie. Der zweite 
bauliche Rettungsweg führt jedoch auf gleicher Ebene durch den Treppenraum über den gegenüberliegenden Klassenraum zum 
nächsten Treppenraum. Damit ist der zweite Rettungsweg nicht unabhängig. 

Da das Gebäude die bauaufsichtlichen Anforderungen an Schulen nicht vollumfänglich erfüllt, musste im Rahmen der 
Konzepterstellung ein Bauantrag zur Genehmigung von Abweichungen und Erleichterungen beim Landkreis OPR eingereicht 
werden. 

Mehrkasten: 
Genehmigungsplanung —10.115,00 € 
Prüfgebühren — 8.607,08 € 

	

gebucht am, 	  
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Bauordnungsrechtliche Abweichungen und Erleichterungen können durch verschiedene Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen 
und genehmigt werden. Folglich musste eine flächendeckende Brandmeldeanlage mit dem Schutzumfang der Kategorie 1 = 
Vollschutz geplant werden. 
Die ursprüngliche Planung sah eine Hausalarmanlage zur Überwachung der Rettungswege vor. 

Mehrkosten: Verschiedene Elemente der Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung — 79.404.06 € 

Die Verlegung der Elektroleitungen sollte ursprünglich über Stahlblech-Brandschutzkanäle erfolgen. Da die bauordnungsrechtlichen 
Anforderungen an die Decken in den Treppenräumen nicht erfüllt werden, müssen diese mit einer F90 Unterhangdecke ertüchtigt 
werden. Die Einsparungen der Brandschutzkanäle gleichen die Mehrkosten für die Montage der Decken jedoch nicht aus. 

Mehrkosten: Brandschutztechnische Verkleidungen — 24.995,36 € 

Die Brandmeldeanlage sowie die Sicherheitsbeleuchtungsanlage muss vor der Inbetriebnahme von einem Sachverständigen 
abgenommen werden. 

Mehrkosten: Prüfsachverständigen für Brandmelde- und Alarmierungsanlagen — 7.973,00 € 

Auch sind konjunkturbedingte Mehrkosten im Zuge der Ausschreibung für Bauleistungen zu erwarten. 

Die Gesamtfinanzierung stellt sich dann wie folgt dar: 

Fördermittel KLnvFG 2 - Schulinfrastruktur 316.050,53 € 

Bedarfszuweisung FAG - Finanzierung Eigenanteil 35.116,73 € 

Üpl.-Antrag v. 05.11.2020 - Mehrkosten 150.000,00 € 

gesamt: 501.167,26 € 

Weitere Fördermittel aus dem KLnvFG 2 (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)sind nicht möglich, da die Zuweisung mit einer 
Fördersumme von 1.302.453,09 € begrenzt ist. Diese Fördermittel sind auch u.a. in die Sanierungsmaßnahme Turnhalle Polthier 
sowie in das Wittstocker Gymnasium geflossen. 

Betrag 

Erstattungen vom Land 35.000,00 € 
isungen u. allg Umlagen / Gemeindeanteil 
er 

115.000,00 € 

Es wird gebeten, die Zustimmung herbeizuführen. 

Die Mehrkosten können aus Mehrerträgen finanziert werden. 

Deckung durch:  

Produktkonto 	Invest.-Nr./ 	Bezeichnung  
Invest.-Pos. 

541100/448100 	 Gemeindestraßen / 
611100/402200 	 Steuern, allg. Zuwe 

an der Umsatzsteu 
• bei Deckung aus Inees(.eonen das Finanzkonto und die Invesefonsnummer angeben! 

..11  ( 
---SG ch und 

rechnerisch richtig 

q(/6'4'5f-- 
Anorqhungsbefugte/r  Anordnungsbefugte/r 	 Geschäftsbuchhalter 

für Deckung 	 des Fachamtes 

Die Zustimmung zu über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen wird nach § 70 BbgKVerf erteilt: 

1<ämmerin 
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